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TOTALREVISION DER RICHTLINIE TEIL C3
ERGEBNISSE DES "EXTERNAL REVIEW" ZUM 
ERDBEBENGEFÄHRDUNGSMODELL
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ZIELE

Ziele des "external review" zum Erdbebengefährdungsmodell:

▪ Vergleich mit der RL 2003 

▪ Überprüfung der Richtlinie Part C3 (Version 2021)

▪ Analyse und Vergleich des "schweizerischen" und "internationalen" 

Ansatzes, der für Erdbebensicherheitsnachweis von Stauanlagen 

verwendet wird.

▪ Expertenempefehlungen für die Aktualisierung der C3-Richtlinie.

Partizipative Überprüfung (PPRP), die in drei Phasen durchgeführt wurde: 

▪ Phase 1: Präsenzveranstaltung in Ittigen. PRP "empfiehlt".

▪ Phase 2: Virtuelle Treffen, bei denen das BFE die aktualisierte Richtlinie Teil 

C3 vorstellt.

▪ Phase 3: PRP-Validierung und "closing letter" (Abschlussbrief) 



INFORMATIONSVERANSTALTUNG: TOTALREVISION DES RICHTLINIENTEILS C3     BFE/ASI/TS    27.05.2025 3

VERGLEICH MIT DER RICHTLINIE 2003 

▪ Seismische Gefährdungskarte, dargestellt als makroseismische 

Intensität + Intensitäts-Beschleunigungs-Beziehung (nicht 

konservativ).

▪ Die Richtlinie 2003 führt zu niedrigen Gefahrenstufen. 

▪ Sehr niedrige Amplifikationsfaktoren (zwischen 0.9 und 1.0)

▪ Nur 3 Baugrundklassen

Die Erdbebengefährdung aus der Richtlinie 2003 scheint 

unzuverlässig und sehr alt zu sein. Neuere 

Erdbebengefährdungskarten sollten bevorzugt werden.
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Wir haben uns bei der Überprüfung auf die folgenden Themen 

konzentriert: 

▪ SuiHaz2015: Ist die Erdbebengefährdungskarte noch gültig?

▪ Amplifikationsfaktoren: Sind sie kohärent und gerechtfertigt?

▪ Art der Überprüfung: Typische Überprüfung SSHAC? Welche 

SSHAC?

▪ Analyse der verschiedenen vorgeschlagenen Methoden und 

Verfahren und Vergleich mit anderen Leitfäden. Ist die Richtlinie 

Teil C3 mit anderen Leitfäden für Stauanlagen vergleichbar? 

Kann sie verbessert werden? 

ÜBERPRÜFUNG DER RICHTLINIE TEIL C3 
(VERSION 2021)
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SuiHaz2015 Erdbebengefährdungskarte:

▪ Gemäss dem Stand der Technik erstellt

▪ Beinhaltet Elemente, die typischerweise in F&E verwendet werden (Vs-

kappa, Single-sigma station)

▪ Der heute etwas ältere Satz von GMPEs (der jedoch während der 

Durchführung der Studie neu war und auch heute noch gültig ist).

▪ Fehlen von Verwerfungen im seismotektonischen Modell

▪ Referenzfelsen "Schweiz"

Im Allgemeinen gibt es keine Anhaltspunkte, um die Ergebnisse der 

Erdbebengefährdung in Frage zu stellen 

ÜBERPRÜFUNG DER RICHTLINIE TEIL C3 
(VERSION 2021)
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Amplifikationsfaktoren:

▪ Richtlinie Teil C3 2021: CA Faktor =1.6 & SR Faktor = 0.75. Nicht so üblich in 

anderen Erdbebenrichtlinien. 

▪ Die Definition von CA scheint nicht ausreichend begründet zu sein und es 
bestehen grosse Unsicherheiten. Verschiedene Autoren schlagen 

unterschiedliche Werte mit unterschiedlichen Argumenten vor (Felicetta et al. 

2018, Poggi et al. 2013, 2017, Duverney et al. 2019).

▪ SUIhaz2015 schlägt ein CA =1.17 vor

▪ Schliesslich rechtfertigen Karten mit Verhältnissen zwischen SUIhaz2015-

Beschleunigungen und Beschleunigungen, die mit demselben 

seismotektonischen Modell + anderen GMPEs (NGA-2 und andere neuere 

Gesetze) unter Annahme von Vs30=800 m/s erhalten wurden, die Annahme 

eines Faktors 1.6

ÜBERPRÜFUNG DER RICHTLINIE PART C3 
(VERSION 2021)
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Art der Überprüfung:

▪ SSHAC Level 3? (für Stauanlagen, nur BC Hydro Prokect in Kanada...) 

▪ SSHAC Level 2? (für Stauanlagen, nur in einigen Fällen, z.B. in Brasilien, 

für "tailings dams")

▪ SSHAC Level 1 oder gleichwertig? Das ist das gängigste Verfahren: 

▪ Manchmal mit einem PRP, der mit dem Projekt verbunden ist

▪ Manchmal mit zusätzlicher Aufsicht durch den Regulator.

▪ Kein SSHAC (no peer review))? Manchmal ist das der Fall, aber die 

meisten neueren Projekte führen PRP ein. 

ÜBERPRÜFUNG DER RICHTLINIE PART C3 
(VERSION 2021)
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Diskussionen/Empfehlungen zu: 

▪ Zulassung von "site-specific"-Studien zur besseren Abschätzung der 

Erdbebengefährdung. Die meisten Erdbebenleitfaden erlauben und 

empfehlen standortspezifische Studien, die die lokalen Bedingungen 

(Vs30, Verwerfungen) besser berücksichtigen können.

▪ Einführung einer Untergrenze für die Reduzierung der 

Erdbebengefährdung (wie z. B. in ASCE 7-22 definiert).

VERGLEICH DES "SCHWEIZERISCHEN" UND 
DES "INTERNATIONALEN" ANSATZES
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Seismische Einwirkung :

▪ Definiert in Form von Antwortspektren und

Beschleunigungszeitverläufe

EXPERTENEMPFEHLUNGEN
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Seismische Einwirkung :

▪ Baugrundeffekte (Baugrundklasse oder SRA). 

▪ Die Baugrundklasse muss von den Behörden validiert werden (für

Stauanlagen der Klasse I und II ist geophysikalische Untersuchung 
erforderlich, um die Vs30 zu definieren).

▪ Berücksichtigung von aktiven Verwerfungen in der Nähe des Standorts

EXPERTENEMPFEHLUNGEN
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Seismische Einwirkung :

▪ Auswahl von Beschleunigungszeitverläufe:

▪ Generische Kriterien (Max. 2 Beschleunigungszeitverläufe pro Erdbeben, 3 

Komponenten usw.)

▪ Kriterien für die Schädlichkeit (Dauer, Arias-Intensität usw.)

▪ Vereinbarkeit mit Deaggregation (Mw - RJB)

▪ Kompatibilität mit dem Zielantwortspektrum

▪ Spectral matching technisch erlaubt

EXPERTENEMPFEHLUNGEN
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Diskussionen/Empfehlungen zu: 

▪ Zulassung von "site-specific"-Studien zur besseren Abschätzung der 

Erdbebengefährdung. Die meisten Erdbebenleitfaden erlauben und 

empfehlen standortspezifische Studien, die die lokalen Bedingungen 

(Vs30, Verwerfungen) besser berücksichtigen können.

▪ Einführung einer Untergrenze für die Reduzierung der 

Erdbebengefährdung (wie z. B. in ASCE 7-22 definiert).

EXPERTENEMPFEHLUNGEN
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Appendix C: Verfahren zur Bestimmung der seismischen

Einwirkung:

▪ Verfahren 1a: SUIhaz2015 + Amplification factor Sx

▪ Verfahren 1b: SUIhaz2015 + SRA

▪ Verfahren 2: PSHA + SRA

EXPERTENEMPFEHLUNGEN
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Appendix C. Anforderungen an die SRA:

▪ Geotechnisch/geophysikalisch zur Definition des Baugrunds

▪ Auswahl von Beschleunigungszeitverläufe

▪ Die SRA muss in Übereinstimmung mit folgender Methode gemacht

werden:

EXPERTENEMPFEHLUNGEN
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Appendix C. Anforderungen an die PSHA:

▪ Empfehlung basiert auf SSHAC

▪ Bechmarking (doppelte Revision, C3.9)

▪ Verwendung von Lockersteinkoeffizienten in PSHA ist nicht erlaubt

▪ PSHA + "probabilistische" SRA unter einem SSHAC 2 erlaubt

EXPERTENEMPFEHLUNGEN
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Die Schweiz war "Vorreiter" bei detaillierten seismischen Studien für 

Nuklearanlagen (PEGASUS, SSHAC Level 4).

Mit der Richtlinie Teil C3 wird die Schweiz zum "Vorreiter" von 

detaillierten seismischen Studien für Stauanlagen.

GRATULIERE!!!

ENDGÜLTIGE BETRACHTUNG
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